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Projektberatungsvertrag 

 

Firma, Name  

Straße 

Ort 

- nachstehend Kunde genannt – 

 

und 

 

QAS-COMPANY GmbH 

Geschäftsführer Alexander Blab 

Mühlthaler Straße 91b, 81475 München 

- nachstehend Projektpartner genannt – 

 

 

 
Präambel: 
Die QAS-COMPANY GmbH ist als Dienstleister für Qualitäts- und 
Unternehmensmanagement am Markt tätig. In diesem Zusammenhang verfügt QAS-
COMPANY GmbH über ein Netzwerk und hat Zugriff auf zahlreiche Experten, die die 
verschiedenen Kundenanforderungen abdecken. Über den Experten-Finder hat der 
Kunde für das in diesem Projektvertrag definierte Projekt einen Projektpartner von QAS-
COMPANY GmbH identifiziert, der die Durchführung des Projekts vornimmt. 

 

§ 1 Name des Projekts (Projekt-Titel) und Vertragsinhalt: 

1.1 Projekt-Titel: … 

1.2 Vertragsinhalt:… 

 

§ 2 Projektdauer: 

… 
 
Änderungen am bestehenden Vertrag bedürfen in jedem Fall der Schriftform. 
 
§ 3 Ausführender Partner der QAS-COMPANY GmbH:  

… 
 
§ 4 Projektumfang: 

… 

 

§ 5 Projektbeschreibung: 

… 

 

§ 6 Projektziele: 

… 
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§ 7 Analyse: 

… 
 
§ 8 Projektplanung: 

… 
 
§ 9 Konzept: 

… 

 

§ 10 Honorarregelung (Vergütung des Projektpartners) 

• 1 Tagespauschale € XXX,- Netto + gesetzliche MwSt. 

• Fahrtkosten pro gefahrene Kilometer € 0,XX + gesetzliche MwSt. 

• Hotelkosten nach Aufwand. Normal Standard Business 

 

§ 11 Rahmenbedingungen zur Honorarregelung 

• Berechnungsgrundlage ist ein Arbeitstag (Manntag) von 8 Stunden.  

• Mehrstunden sind mit der Tagespauschale bereits abgegolten.  

• Der Einsatz erfolgt in Absprache mit Firma XY und wird tageweise abgerechnet. 

• Die Abrechnung des Projektpartners mit Firma XY erfolgt pauschal monatlich. 

• Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. 

• Der Projektpartner stellt den im abgelaufenen Kalendermonat erbrachten 
Zeitaufwand, im darauf folgenden Kalendermonat in Rechnung. 

• Zahlungsziel ist spätestens 14 Tage, nach Zugang der Rechnung an Firma XY, ohne 
Abzug von Skonto. 

• Spesen werden separat in Rechnung gestellt. 

 

§ 12 Allgemeine Rahmenbedingungen: 

Der Projektpartner wird den Auftrag mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
bearbeiten. 
 
… 

 
§ 13 Kündigung: 
 
Dieser Vertrag wird durch die Unterzeichnung des Kunden, Geschäftsleitung, Hr. 
Vorname Name, und QAS-COMPANY GmbH, Geschäftsführer Alexander Blab, wirksam.  
 
Der Kunde XY ist im Falle einer unbefriedigenden Leistungserbringung durch den 
Projektpartner berechtigt, mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen, entspricht dem 
Einsatz von 7 Manntagen, diese Vereinbarung außerordentlich zu kündigen. Die 
Kündigung Bedarf der Schriftform. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die in diesem Projektvertrag aufgeführten 
Rahmenbedingungen, beschrieben durch die aufgeführten Paragraphen § 1 bis § 17, 
nicht durch Kunde XY bereitgestellt werden, und dadurch die vertraglich zugesagte 
Leistungserbringung durch den Projektpartner unmöglich wird und es somit keine 
Chance gibt die in Paragraph § 6 beschriebenen Projektziele zu erreichen, ist der 
Projektpartner berechtigt, ebenfalls mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen, entspricht 
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dem Einsatz von 7 Manntagen, außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung Bedarf der 
Schriftform. 
 
 
§ 14 Geheimhaltungsvereinbarung: 
 
Der Projektpartner verpflichtet sich, die ihm im Rahmen der Beratungstätigkeit zur 
Kenntnis gelangten Tatsachen streng vertraulich zu behandeln.  
 
Darüber hinaus ist die Firma XY vorgegebene Geheimhaltungsvereinbarung durch den 
Projektpartner mit Unterschrift anzuerkennen. Dies gilt auch für den ausführenden 
Partner, Hrn. Name Partner. 
 
Die Geheimhaltungspflicht gilt auch über die Beendigung dieses Vertrages hinaus.  
 
§ 15 Haftung: 
 
Für etwaige Schäden, die dem Kunden nachweislich durch den  Projektpartner zugefügt 
werden, haftet dieser im Rahmen der abgeschlossenen 
Vermögenshaftpflichtversicherung. 
 
§ 16 Gerichtsstand: 
München. Mündliche Absprachen oder sonstige Vereinbarungen wurden nicht getroffen.  
 

§ 17 Sonstiges 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seiner Änderungen bzw. Ergänzungen 
unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame ersetzt, die dem 
wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Gleiches gilt im Falle einer Lücke dieser 
Vereinbarung. 
 
Änderungen und/oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen in jedem Fall der 
Schriftform. 
 
 

………………………………………… ………………………………………. 
(Datum, Unterschrift, Stempel) (Datum, Unterschrift, Stempel) 

Firma XY QAS-COMPANY GmbH  
Hr. Vorname Name (Geschäftsleitung) Hr. Alexander Blab (Geschäftsführer) 
Hr. Vorname Name (Kaufmännischer  Leiter) 


